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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert, dass mit dem EU-Haushalt 2024 sichergestellt wird, dass alle Mitgliedstaaten gut 
konzipierte, zukunftsorientierte Investitionen und verantwortungsvolle und tragfähige 
Strukturreformen in die Wege leiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
zu stärken, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die Ziele der EU in den 
Bereichen Klimaneutralität und biologische Vielfalt zu erreichen und das volle Potenzial 
der EU-Wirtschaft auszuschöpfen und langfristiges, inklusives und nachhaltiges 
Wachstum zu erzielen sowie den grünen und den digitalen Wandel voranzutreiben;

2. fordert, dass der EU-Haushalt 2024 ein wirklich europäischer Haushalt ist, der es 
ermöglicht, i) die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine 
erfolgreich zu bewältigen, insbesondere den Anstieg der Energie- und 
Lebensmittelpreise, ii) die strategische Autonomie der Union zu fördern und iii) die 
Umsetzung des europäischen Grünen Deals, von REPowerEU, der Netto-Null-Industrie-
Verordnung und der Plattform „Strategische Technologien für Europa“ (STEP) zu 
beschleunigen;

3. ist der Ansicht, dass einfache, solide, durchsetzbare und verantwortungsvolle 
Haushaltsregeln, die zukunftsorientierte antizyklische Maßnahmen fördern und die 
Tragfähigkeit der Staatsschulden und des Defizits sicherstellen, für den langfristigen 
wirtschaftlichen Wohlstand der Mitgliedstaaten und der Union von entscheidender 
Bedeutung sind; nimmt zur Kenntnis, dass die vorgeschlagene Reform des Rahmens für 
die wirtschaftspolitische Steuerung mehr Flexibilität bei strategischen öffentlichen 
Investitionen vorsieht und den Mitgliedstaaten unterschiedliche Schuldenabbaupfade 
ermöglicht; ist der Ansicht, dass eine Strategie der entschlossenen, schrittweisen und 
realistischen Haushaltskonsolidierung gerechtfertigt ist, um die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen zu stärken und wieder Haushaltspuffer aufzubauen; weist darauf 
hin, dass die Reform vorzugsweise vor der Deaktivierung der allgemeinen 
Ausweichklausel genehmigt werden muss; betont, dass die wirtschaftspolitische 
Steuerung auf EU-Ebene einer starken demokratischen Rechenschaftspflicht unterliegen 
und zur Verbesserung der haushaltspolitischen Koordinierung beitragen sollte;

4. fordert, dass der Haushalt 2024 zielorientierte Ausgaben in Bereichen umfasst, die für die 
strategische Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit der Union von entscheidender 
Bedeutung sind, wie Energie, Verteidigungssicherheit und militärische Mobilität, Klima, 
biologische Vielfalt und Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Bildung und 
Reindustrialisierung in wichtigen Technologiesektoren, die auf Wirtschaftswachstum 
und Preisstabilität beruhen und auf ein hohes Schutzniveau und eine Verbesserung der 
Umweltqualität abzielen;

5. betont, dass der Unionshaushalt wie auch nationale finanzpolitisch verantwortungsvoll 
eingesetzte steuerliche Anreize dazu beitragen sollten, die Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung (FuE) als wichtigen Faktor für Innovation und Wirtschaftswachstum zu 
erhöhen, indem sowohl private als auch öffentliche Investitionen mobilisiert werden; hält 
die Finanzierung von innovativen Netto-Null-Technologien für sehr wichtig;



PE749.199v02-00 4/8 AD\1284799DE.docx

DE

6. fordert angemessene Mittel, um dafür zu sorgen, dass Unternehmen in Europa und die 
Union international wettbewerbsfähig sind, produktive Investitionen anzuziehen und 
hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen vermögen und die Produktivität im Kontext eines 
wachsenden internationalen Wettbewerbs steigern können;

7. betont, dass der derzeitige Mehrjährige Finanzrahmen angemessen überarbeitet werden 
muss, um ihn an die neuen Gegebenheiten anzupassen, die nach seiner Annahme im Jahr 
2020 eingetreten sind, und zwar unter anderem durch die Erleichterung von Ausgaben in 
Bereichen, die für die Wettbewerbsfähigkeit der EU von strategischer Bedeutung sind;

8. betont, dass die zusätzlichen neuen Eigenmittel der EU wichtig sind, um die Kosten im 
Rahmen der Rückzahlung von NextGenerationEU zu decken und die Finanzierung des 
EU-Haushalts und des grünen und digitalen Wandels sicherzustellen; fordert die rasche 
Umsetzung des globalen Steuerabkommens; weist darauf hin, dass ein Teil der 
Einnahmen aus Säule 1 auch in den ersten Korb von Eigenmitteln aufgenommen wurde; 
nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission gewillt ist, einen Teil der im Rahmen von 
BEFIT erhobenen Körperschaftsteuer sowie eine Finanztransaktionssteuer oder 
Finanztätigkeitssteuer zum Bestandteil eines zweiten Korbs neuer Eigenmittel zu 
machen, stellt jedoch fest, dass die Steuerpolitik in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fällt, wobei gleichzeitig eine bessere Koordinierung der Steuerpolitik auf EU-Ebene 
angestrebt wird;

9. weist darauf hin, dass eine solide Haushaltspolitik und eine gute Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden von entscheidender Bedeutung sind, um Investitionen anzuziehen 
und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu fördern und so die 
öffentlichen Einnahmen und Beschäftigungsmöglichkeiten zu erhöhen; erkennt den 
komplexen Rahmen für die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung an und fordert daher eine ausreichende Finanzierung des Programms 
„Fiscalis“; betont, dass das Programm „Fiscalis“ ein entscheidendes 
Kooperationsprogramm für die Mitgliedstaaten und ihre nationalen Steuerbehörden ist, 
das es ermöglicht, gemeinsame Ziele in Bezug auf die Bekämpfung von Steuerbetrug, 
Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung zu verfolgen;

10. ist der Ansicht, dass der Haushalt eine wichtige Rolle bei der Vollendung der 
Bankenunion und der Kapitalmarktunion spielt; weist darauf hin, dass die Union hinter 
anderen Rechtsräumen zurücksteht, was den Zugang von Unternehmen zu Finanzierung 
betrifft;

11. ist der Ansicht, dass die Erleichterung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln eine 
Priorität für die Union darstellt; ist sich darüber im Klaren, dass die von der EU 
finanzierten Programme zur Unterstützung von KMU angemessen finanziert und 
finanziell verstärkt werden müssen;

12. weist darauf hin, dass öffentliche Investitionen eine Triebkraft für weitere private 
Investitionen in die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, die Erzeugung von Wachstum 
und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sein sollten; fordert daher, dass das 
Programm „InvestEU“ aufgestockt wird; 

13. fordert, dass aus dem Haushalt Unterstützung für die Ukraine bereitgestellt wird, solange 
der Angriffskrieg Russlands andauert, und dass er zu ihrem Wiederaufbau beiträgt, unter 
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anderem durch den Solidaritätsfonds der Europäischen Union und die Soforthilfereserve; 
betont, dass die neu vorgeschlagene Ukraine-Fazilität zum Wiederaufbau, zur Erholung 
und zur Modernisierung der Ukraine sowie zur Verfügbarkeit von Mitteln für die 
Integration von Flüchtlingen beitragen wird; nimmt zur Kenntnis, dass die Ukraine 
Haushaltsunterstützung in Form von Zuschüssen erhalten hat, und erkennt den Vorteil 
von Zuschüssen an, der darin besteht, dass die Außen- und Staatsverschuldung der 
Ukraine nicht weiter belastet wird; fordert, dass die Unterstützung der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger für die gegen Russland ergriffenen Maßnahmen und für andere 
zur Unterstützung der Ukraine erforderlichen Maßnahmen erhalten bleibt;

14. bekräftigt, dass der Haushalt die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität (ARF), deren Erfolg von der raschen Umsetzung durch die 
Mitgliedstaaten, der genauen Einhaltung der ARF-Verordnung und der Kontrolle und 
Bewertung durch die Kommission abhängen wird, wirksam unterstützen und ergänzen 
sollte; bringt seine Besorgnis über die steigenden Finanzierungskosten der ARF aufgrund 
steigender Zinskosten zum Ausdruck; betont die Bedeutung von systematischer 
Kohärenz, Synergien und dem Mehrwert transnationaler und grenzüberschreitender 
Projekte im Rahmen der ARF-Verordnung und der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds;

15. fordert angemessene zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen für die 
europäischen Aufsichtsbehörden und insbesondere die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
sowie die künftige Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung (AMLA), damit sie die ihnen vom Europäischen Parlament und 
vom Rat übertragenen Aufgaben, die durch die Überprüfung der europäischen 
Aufsichtsbehörden und die sektorspezifischen Rechtsvorschriften zugenommen haben, 
strikt erfüllen können; betont, dass die raschen Entwicklungen unter anderem in den 
Bereichen nachhaltige Finanzen, Finanztechnologie, Geldwäschebekämpfung, 
Cyberresilienz zu mehr Kompetenzen und Zuständigkeiten für die europäischen 
Aufsichtsbehörden führen können, und fordert daher, dass dies mit der Bereitstellung von 
hinreichenden personellen und finanziellen Mitteln einhergeht; fordert ferner, dass 
angemessene Mittel für die Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
aggressiver Steuerplanung bereitgestellt werden; ist der Ansicht, dass die EU-
Steuerbeobachtungsstelle einen nützlichen Beitrag sowohl zur demokratischen Debatte 
als auch als Informationsquelle für Entscheidungsträger leistet, und fordert die 
Kommission daher auf, die Beobachtungsstelle weiterhin zu unterstützen; betont, dass 
alle Organisationen, die Unionsmittel erhalten, sich politisch neutral und 
unvoreingenommen verhalten müssen; stellt fest, dass dies auch für Organisationen gilt, 
die unabhängiges finanzielles Fachwissen bereitstellen sollen, sowie für Organisationen, 
die Forschung im Bereich der Besteuerung betreiben; fordert eine angemessene 
Finanzierung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung (AMLA), damit sie ihre Aufgaben kompetent wahrnehmen 
kann; betont, dass die effiziente Funktionsweise der Maßnahmen der EU zur Bekämpfung 
der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus und der 
notwendige Beitrag der AMLA als direkte Aufsichtsbehörde und zentrale Anlaufstelle 
eines integrierten Systems, das sich aus der Behörde selbst und den nationalen Behörden 
mit einem Aufsichtsmandat für die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zusammensetzt und darauf abzielt, die Einhaltung der 
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Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung sicherzustellen, zunehmend gestärkt werden müssen;

16. stellt fest, dass der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ überall dort, 
wo er in die Tätigkeiten der Union einbezogen wird, beim Haushaltsvollzug beachtet 
werden sollte und bei Bedarf erforderliche Korrekturmaßnahmen zu ergreifen sind;

17. betont, dass die Kohäsionspolitik und die Struktur- und Investitionsfonds eine wichtige 
Säule der Europäischen Union sind, zumal sie die Entstehung und Weiterentwicklung 
von Geschäftsideen in Regionen mit größeren Schwierigkeiten sowie dringend 
benötigte öffentliche Investitionen in diesen Regionen ermöglichen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, für eine wirksame und rechtzeitige Ausschöpfung der Mittel der 
Kohäsionspolitik zu sorgen, unter anderem durch die Modernisierung und eine 
angemessene personelle Ausstattung ihrer Verwaltungen, damit diese Mittel 
entsprechend ihrem politischen Zweck verwendet werden; fordert eine koordinierte, 
zügige, effiziente und transparente Umsetzung der bestehenden Programme, um eine 
tatsächliche Erholung und einen echten Zusammenhalt der Europäischen Union zu 
erreichen.
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